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Bildungswissenschaften und Lehrbefähigung: Geplanter Start im Herbst
An der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen soll im akademischen Jahr 2011/2012 der Studiengang „Bildungswissenschaften für den Primarbereich“ erstmals als fünfjähriger Ausbildungsweg starten. Auch der einjährige „Universitäre Berufsbildungskurs“ für die Lehrbefähigung der Mittel- und Oberschullehrer soll in Brixen eingerichtet werden.
Für die Ausbildung zu KindergärtnerInnen und LehrerInnen an der Grundschule war bisher ein vierjähriger Ausbildungsweg vorgesehen. Um nunmehr die Lehrbefähigung in Kindergarten und Grundschule zu erhalten, soll ab Herbst das neue, vom Ministerialdekret vom 10.09.2010, Nr. 249, vorgesehene fünfjährige Masterstudium der Bildungswissenschaften für den Primarbereich starten. Die dafür notwendige Genehmigung seitens des Unterrichtsministeriums steht derzeit aber noch aus.

Dieser fünfjährige Masterstudiengang führt drei Abteilungen, eine deutsche, eine italienische und eine ladinische, für welche sich die StudienanwärterInnen bei der Vorinskription entscheiden. Die Vorinskription ist für den Zeitraum 1. bis  19. August 2011 geplant.  
Erneuert wurde das Aufnahmeverfahren, das voraussichtlich zwischen 5. und 23. September stattfinden soll: Das Aufnahmeverfahren zum Masterstudiengang sieht neben der Überprüfung der Textverständnis- und Texterstellungskompetenz sowie der Allgemeinbildung  auch ein Kolloquium über die Motivation zur Ausübung des Berufes vor. Voraussetzung für die Zulassung zum Aufnahmeverfahren ist neben dem Diplom einer Sekundarschule 2. Grades oder eines anderen im Ausland erworbenen Studientitels erstmals der Nachweis der Sprachkompetenz. Da künftig auch in diesem Studiengang dreisprachig gelehrt wird, müssen die AnwärterInnen die Sprachkompetenz der Niveaustufe C1 in Italienisch oder Deutsch (je nach gewählter italienischer oder deutscher Abteilung) und der Niveaustufe B1 in Englisch oder in der Zweiten Sprache erbringen, in der dritten Sprache kann auch ohne Vorkenntnisse gestartet werden. 

Wer hingegen das Abschlusszeugnis einer Sekundarschule zweiten Grades an einer Oberschule in den ladinischen Tälern der Provinz Bozen erworben hat, ist ohne weitere Überprüfung der Sprachkompetenzen zum Zulassungsverfahren für den Zugang zur ladinischen Abteilung zugelassen. 
Die Sprachkompetenzen können auch über Prüfungen am Sprachenzentrum der Freien Universität Bozen festgestellt werden; diese finden zwischen 18. Juli und 30. Juli an der Universität statt. 
Was die Ausbildung und  Lehrbefähigung der Mittel- und Oberschullehrer betrifft, so soll ebenfalls an der Fakultät für Bildungswissenschaften der einjährige „Universitäre Berufsbildungskurs“ starten. Sollte die Genehmigung zur Aktivierung von Seiten des Ministeriums rechtzeitig eintreffen, wird im akademischen Jahr 2011/2012 der Kurs, nur für die deutsche Abteilung, für folgende Wettbewerbsklassen aktiviert:

Klasse 28/A: Kunsterziehung an Mittelschulen

Klasse 30/A: Leibeserziehung an Mittelschulen

Klasse 33/A: Technische Erziehung an Mittelschulen

Klasse 49/A: Mathematik und Physik an Oberschulen

Klasse 60/A: Naturwissenschaften, Chemie, Geografie und Mikrobiologie an Oberschulen

Die Vorinskription findet voraussichtlich zwischen 1. und 19. August 2011 statt. Der Zugang erfolgt über ein eigenes Aufnahmeverfahren (Wettbewerb), das zwischen 5. und 23. September stattfinden soll. Im Aufnahmeverfahren werden kulturelles und  fachwissenschaftliches Wissen der Wettbewerbsklasse geprüft, sprachliche Kompetenz sowie Textverständniskompetenz. Die AnwärterInnen können sich an den Programmen für die alten Lehrbefähigungsprüfungen orientieren, wobei auch aktuellere Themen Gegenstand der Prüfung sein werden. Eine Orientierung für erzieherisch-didaktische Themen geben die von der Autonomen Provinz Bozen festgesetzten Rahmenrichtlinien zur Festlegung der Curricula der Sekundarschulen ersten und zweiten Grades.
Um zum Aufnahmeverfahren zugelassen zu werden, müssen die StudienanwärterInnen im Besitz der erforderlichen Titel sein und folgende Sprachkompetenzen nachweisen können: Sprachkompetenz der Niveaustufe C1 Deutsch und der Niveaustufe B1 in Englisch oder in der zweiten Sprache (also in Italienisch), gemäß europäischem Referenzrahmen. Die Sprachkompetenzen können auch über Prüfungen am Sprachenzentrum der Freien Universität Bozen festgestellt werden; diese finden zwischen 18. Juli und 30. Juli an der Universität statt.

Nähere Informationen zu den Sprachprüfungen, den Zulassungsvoraussetzungen, zu den Aufnahmeverfahren und der Gestaltung der neuen Ausbildungskurse finden Sie online www.unibz.it.  
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